
I. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr.
2 BauGB vom 27.03.2017 bis 07.04.2017

1

ANLAGE 1

Universitätsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 01/26

„Südanlage/Bismarckstraße"

Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit sowie der Behörden und sonstiger

Träger öffentl icher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen

- der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentl ichkeit gemäß § 1 3a Abs. 3

Nr. 2 BauGB,

- der Offenlegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB,

- der Betei l igung der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB,

- sowie der beiden erneuten verkürzten und eingeschränkten

Offenlegungen und Betei l igungen der Betroffenen

gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 - 4 BauGB,

jeweils in Verbindung mit § 1 3a BauGB, eingegangenen Stel lungnahmen

und Anregungen.

Gießen, den 1 4.09.201 8

Stellungnahme, die nicht berücksichtigt werden konnte und daher der
Abwägung unterliegt:
- Baumeister Rechtsanwälte für Frank Sommerlad (06.04.201 7)

Stellungnahme, die wie folgt berücksichtigt werden konnte und daher
keiner Abwägung unterliegt:
- Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (06.04.201 7) :

Möglichkeit gegeben, auf einem nördlich angrenzenden Grundstück

Stel lplätze zu errichten

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- keine

Stellungnahme, die nicht zu berücksichtigen ist:
- anonyme Stel lungnahme (Eingang 07.04.201 7)

II. Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1
BauGB vom 07.08.2017 bis 08.09.2017
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:
- Jan Fleischhauer, ADFC Gießen (08.08.201 7)

- Claus R. Menges GmbH für Eigentümer Lonystraße 9 (30.08.201 7)

- Baumeister Rechtsanwälte für Frank Sommerlad (05.09.201 7)

- Ev. Johannesgemeinde Gießen (1 2.1 0.201 7)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- keine
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Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- keine

III. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
vom 07.08.2017 bis 08.09.2017
Stellungnahme, die nicht in Gänze berücksichtigt werden konnte und
daher der Abwägung unterliegt:
- Un i versi tä tssta d t Gi eßen , Am t für Um wel t un d N a tur (3 1 . 08 . 2 01 7)

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und
daher keiner Abwägung unterliegen:
- Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (1 0.08.201 7) :

Aufnahme eines Hinweises und redaktionel le Ergänzung der Begründung

- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (01 .09.201 7) :

redaktionel le Änderung in bauordnungsrechtl ichen Festsetzungen und

Begründung

- Mittelhessische Wasserbetriebe (06.09.201 7) :

redaktionel le Änderung in Hinweisen und Begründung

- Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

(08.09.201 7) : redaktionel le Ergänzungen in Begründung und Hinweisen

- Regierungspräsidium Gießen (08.09.201 7) :

redaktionel le Änderung der Begründung zum Boden, Aktualisierung zum

Schal lschutz und in Folge Änderung der Festsetzungen und Begründung

mit erneuter Offenlage

-- Deutsch e Tel ekom Tech n i k Gm bH (1 0. 08 . 2 01 7 un d 2 1 . 09. 2 01 7) :

redaktionel le Ergänzung der Begründung

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:

- Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (09.08.201 7)

- Energie Netz Mitte GmbH (1 4.08.201 7)

- Universitätsstadt Gießen, Jugendamt (1 5.08.201 7)

- Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (1 5.08.201 7)

- Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (1 6.08.201 7)

- Ericsson GmbH (1 6.08.201 7)

- Avacon AG (1 7.08.201 7)

- Un iversi tä tsstadt Gi eßen , Wirtsch aftsförderung (1 8 . 08 . 2 01 7)

- Polizeipräsidium Mittelhessen, Verkehrssicherheit (21 .08.201 7)

- Un i versi tä tsstadt Gi eßen , Straßen verkeh rsbeh örde (2 1 . 08 . 2 01 7)

- Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (21 .08.201 7)

- PLEDOC GmbH (22.08.201 7)

- TenneT TSO GmbH (23.08.201 7)

- Handwerkskammer Wiesbaden (28.08.201 8)

- Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (30.08.201 7)

- Landesbetrieb Bau und Immobil ien Hessen (04.09.201 7)

- Stadwerke Gießen AG, Netze Energie & Wasser (05.09.201 7)

- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (07.09.201 7)

- Technische Hochschule Mittelhessen (07.09.201 7 und 27.1 0.201 7)

keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt und Kreisstraßen

- hessen ARCHÄOLOGIE

- Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege

- M. Blechschmidt, Archäolog. Denkmaipfleger

- Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde

- Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg

- Handelsverband Hessen-Süd e.V.

- Kreishandwerkerschaft

-- Bund für Umwelt und Naturschutz

- Hessische Gesel lschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.

- Deutscher Gebirgs- und Wanderverein

- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.

- Naturschutzbund Deutschland
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V. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4a Abs. 3 Satz 1-2 und 4 BauGB vom 09.04.2018
bis 27.04.2018
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahme, die wie folgt berücksichtigt werden konnte und daher
keiner Abwägung unterliegen:
- Regierungspräsidium Gießen (26.04.201 8) :

redaktionel le Änderung der Begründung zum Boden, Aktualisierung zum

Schal lschutz gemäß aktuel ler DIN-Norm und in Folge Änderung der

Festsetzungen und Begründung mit erneuter Offenlage

Stellungnahme ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1 0.04.201 8)

keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt

VI. nochmalige verkürzte und eingeschränkte Offenlegung gem.
§ 4a Abs. 3 Satz 1-3 BauGB vom 25.07.2018 bis 15.08.2018
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
- keine

- Schutzgemeinschaft Dt. Wald

- Mittelhessen Netz GmbH

- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme

- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Gasversorgung

- Ev. Kirchengemeindeverband

- Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt

- Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt

- Universitätsstadt Gießen, Gartenamt

- Universitätsstadt Gießen, Sportamt

- Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte

- Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt

IV. erneute verkürzte und eingeschränkte Offenlegung gem. § 4a
Abs. 3 Satz 1-3 BauGB vom 09.04.2018 bis 27.04.2018
Stellungnahme, die nicht berücksichtigt werden konnte und daher der
Abwägung unterliegt:
- Baumeister Rechtsanwälte für Frank Sommerlad (25.04.201 8)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- keine
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Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen
Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die

abzuwägenden Stel lungnahmen in der folgenden Aufl istung entgegen

der oben aufgeführten Zusammenstel lung nach den einzelnen

Betei l igungsschri tten

a) in der Reihenfolge

1 . Stel lungnahmenausdernochmaligen, eingeschränkten

Betei l igung zum geänderten Planentwurf

2. Stel lungnahmen aus der erneuten und eingeschränkten

Betei l igung zum geänderten Planentwurf

3 . Stel lungnahmen aus der Offenlage des

Planentwurfs

4. Stel lungnahmen aus der frühzeitigen Unterrichtung

angeordnet, wobei

b) in mehreren Betei l igungsschritten abgegebene Stel lungnahmen der

gleichen Person oder Insti tution oder inhaltsgleiche Stel lungnahmen

zusammengefügt werden.

VII. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4a Abs. 3 Satz 1-2 und 4 BauGB vom
25.07.2018 bis 15.08.2018
Stellungnahme, die nicht berücksichtigt werden konnte und daher der
Abwägung unterliegt:
- Universi tä tsstadt Gießen , Amt für Umwel t und Natur (1 5.08.201 8)

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und
daher keiner Abwägung unterliegen:
- keine

Stellungnahmn ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1 0.08.201 8)

- Regierungspräsidium Gießen (1 5.08.201 8)

keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt

-
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vom: 25.04.2018

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der

Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Baumeister Rechtsanwälte
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vom: 25.04.2018

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der

Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Baumeister Rechtsanwälte

Zu 1.
Die angeführten Stel lungnahmen mit Anregungen werden auf den folgenden

Seiten abgebildet und mit entsprechenden Vorschlägen zur Abwägung versehen. .

Zu 2.
Der Hinweis ist zutreffend. Die Offenlage wurde nach dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung über den geänderten Bebauungsplanentwurf erneut

mit fehlerfreier Bekanntmachung durchgeführt.

Zu 3.
In den Anlagen zur verkürzten und eingeschränkten Offenlage wurden die

Änderungen deutl ich und nachvol lziehbar dargestel l t. Der unveränderte

Bebauungsplanentwurf mit Stand vom 01 .08.201 7 wurde als solcher konkret

benannt. Es wurde ausführl ich erläutert, dass sich nur die textl ichen Festsetzungen

in Tei len geändert haben, nicht aber die Planzeichnung. Es ist zur

Entwurfsoffenlage nicht erforderl ich, eine bereits vol lständig zusammengeführte

Planurkunde offenzulegen, Plankarte und Textl iche Festsetzungen können auch

einzeln offen gelegt werden.

Zudem wurde die Offenlage nach dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung vom 21 .06.201 8 über den geänderten

Bebauungsplanentwurf erneut mit geänderten Planunterlagen durchgeführt.

1 .

2.

3 .
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vom: 25.04.2018

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der

Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Baumeister Rechtsanwälte

5.

4.

Zu 4.
Der Empfehlung wurde gefolgt und die Offenlage wurde nach dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung über den geänderten Bebauungsplanentwurf

nochmals durchgeführt.

Zu 5.
Dem Hinweis wurde gefolgt und die Offenlage wurde nach dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung, mit einem auf Grundlage der neuen, seit Juni

201 8 in Hessen eingeführten DIN 41 09 überarbeitetn Schal lgutachten, nochmals

durchgeführt.

Die Festsetzungen zum passiven Schal lschutz wurden auf Grundlage des

Schal lgutachtens eindeutig und bestimmt formuliert. Siehe auch

Abwägungsvorschlag zu 1 3.
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vom: 25.04.2018

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten Betei l igung der

Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Baumeister Rechtsanwälte

Zu 6.
Das Planerfordernis wird nach wie vor gesehen und an den Planfestsetzungen
wird festgehalten.
Siehe auch Abwägungsvorschläge zu Nr. 1 4 bis 1 6 zum Punkt I I I der

Stel lungnahme vom 05.09.201 7.

6.
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

7.

8.

9.

Zu 7.
Die Einschätzung zum Planerfordernis und zur Satzungs-Perspektive wird nicht
geteilt.
Die Ausführungen sind nicht zutreffend. § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB besagt, dass die

Gemeinden Bauleitpläne aufzustel len haben, sobald und soweit es für die

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderl ich ist. Die vorl iegende Planung

ist vernünftigerweise geboten, um die Bebaubarkeit der Grundstücke östl ich des

vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Südanlage/Lonystraße" im Interesse der

Eigentümer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgewogen und

sinnvol l zu regeln. Die Stadt Gießen kommt mit der vorl iegenden Bauleitplanung

dieser Aufgabe nach, die bereits 2008 angestoßen wurde.

Im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Ordnung sind sowohl al le

unterschiedlichen öffentl ichen und privaten Interessen auszugleichen, als auch

städtebauliche Unzuträglichkeiten abzuwehren und zu verhindern.

(Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch Kommentar, Band I,

Verlag C.H.Beck, Söfker Lfg. 1 1 6, Febr. 201 5, § 1 Rn.1 4) . Entsprechend werden

im Zuge dieses Planaufstel lungsverfahrens al le relevanten Belange berücksichtigt

und gerecht gegeneinander abgewogen.

Zu 8.
Die Einschätzung zu den Wechsel- bzw. Auswirkungen dieses
Planaufstellungsverfahrens in Bezug auf den benachbarten rechtswirksamen
Bebauungsplan "Südanlage/Lonystraße" wird nicht geteilt.
Es wird behauptet, dass Spannungen, die durch einen Bebauungsplan für das an

das Plangebiet angrenzende Grundstück Südanlage 1 0/Lonystraße 1 1 durch die

Planung der Stadt Gießen (Bebauungsplan Nr. GI 01 /25) bewusst erzeugt

worden seien, nun durch den vorl iegenden Bebauungsplan kompensiert würden.

Bestehende Baurechte würden zudem dem Plangebiet entzogen. Eine

Bevorzugung des Grundstückes Südanlage 1 0/Lonystraße 1 1 und die Entziehung

gleichwertiger Baurechte im Bebauungsplangebiet ist nicht gegeben. Der ebenda
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad
Noch zu 8.
genannte Plan diente dem Zweck, einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen

und eine Baulücke zu schl ießen. Dabei wurden al le Belange im Zuge des

Planaufstel lungsverfahrens berücksichtigt und gerecht gegeneinander abgewogen.

Auch die Eigenschaften des Grundstückes selbst sind in die Planung eingeflossen.

Für den östl ich an den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

GI 01 /25 "Südanlage/Lonystraße" (Südanlage 1 0-1 0A/Lonystraße1 1 -1 1 A)

anschl ießenden Blockinnenbereich wird mit diesem Bebauungsplanverfahren das

Plankonzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, insbesondere in Hinblick

auf die inneren Baugrenzen und die zu erhaltene Freiraumzone, fortgeführt.

Im Unterschied zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, in dessen

Geltungsbereich kein einziges Einzelkulturdenkmal stand, l iegen im Plangebiet

dieses Bebauungsplanes zahlreiche Einzelkulturdenkmale, die aufgrund

denkmalpflegerischer Belange die Neubaumöglichkeiten in Tei len einschränken.

Zu 9.
Das Planerfordernis ist auch aus grünordnerischen Gründen nach wie vor
begründet.
In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird u.a. im Kapitel 5.1 zu den

Festsetzungen der Art der baulichen Nutzung (S.36 f) erläutert, dass an diesem,

im Durchschnitt stark versiegelten, Innenstadtstandort zur Sicherung und auch

Entwicklung der Frei- und Grünraumqualitätem ein von Hochbauten freizu-

haltender Korridor im Blockinnenbereich festgesetzt werden sol l , der den aktuel len

Bestand der Gebäude mit Hauptnutzungen in diesem Block berücksichtigt.

Der Begriff "Korridor" bzw. "Korridorgrün" wird als prägnate Bezeichnung für

den im Innenbereich des Baublocks festgesetzten Frei- und Grünraum verwendet,

der von Hochbauten freigehalten werden sol l , um ein Gegengewicht zu der mit

diesem Bebauungsplan planungsrechtl ich ermöglichten baulichen

Nachverdichtung außerhalb dieser Zone zu bilden.

7.

8.

9.
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 0.

Noch zu 9.
Die vorhandenen, die Wohnumfeldquali tät bestimmenden Bepflanzungen sol len

weitestgehend erhalten, möglichst ergänzt und zu einer durchgehenden

Freiflächen- und Grünkzone vernetzt und weiterentwickelt werden. Dazu sol l die

Freiflächen- und Grünzone, wie sie sich in der städtebaulichen Konzeption

darstel l t, zwar nicht in einen flächig bewachsenen Grünstreifen verwandelt,

sondern als Kombination aus Gärten sowie intensiv begrünten Stel lplatz- und

Innenhofbereichen gestaltet werden.

Somit ist diese grüne Mitte auch eine präventive Maßnahme gegen die weitere

anthropogene Fragmentierung der in diesem urbanen Umfeld noch bestehenden

Habitate und als Refugialraum oder kleinräumiger Korridor einzuordnen.

§ 1 Abs. 3 S. 1 BauGB besagt, dass die Gemeinden Bauleitpläne aufzustel len

haben, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung

erforderl ich ist. Die vorl iegende Planung ist vernünftigerweise geboten, um die

Bebaubarkeit der Grundstücke östl ich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

unter Berücksichtigung der Interessen der Eigentümer und öffentl icher Belange,

z.B. des Denkmalschutzes, sowie gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

ausgewogen und sinnvol l zu regeln. Die Stadt Gießen kommt mit der

vorl iegenden Bauleitplanung dieser Aufgabe nach, die bereits 2008 angestoßen

wurde.

Ziel dieses Bebauungsplanverfahrens ist es, gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 5

BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und unter

anderem dazu beizutragen, die natürl ichen Lebensgrundlagen zu schützen und

zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern und

eine standort- und denkmalgerechte Innenentwicklung zu ermöglichen, wobei

insbesondere die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu berücksichtigen sind

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) .
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 0.

Noch zu 9.
Wie in der Stel lungnahme angeführt, befinden sich im Bereich der Liegenschaft

Südanlage 7 nur in den Blockinnenbereich hineinragende Nebenanlagen, die

auch weiterhin einen formel len Bestandsschutz haben, soweit sie genehmigt sind.

Diesbezüglich sind öffentl iche und die privaten Belange gegeneinander und

untereinander gerecht abgewogen. Zudem ist in diesem Bereich auch künftig die

Anlage von Tiefgaragen mit begrünten Dächern und von Stel lplätzen zulässig.

Eine Benachtei l igung gegenüber den benachbarten Grundstücken Südanlage 8

und 9 liegt nicht vor, al len Grundstücken sind gleiche Grundflächengrößen für

eine rückwärtige Bebauung zugeordnet worden. Das Baufenster für eine

rückwärtige Bebauung auf dem Grundstück Südanlage 9 ist zudem mit Rücksicht

auf den erhaltenswerten Baumbestand mit einer Tiefe von 22,5 m noch 5 m

kürzer, als dass der Südanlage 7 zugeordnete.

Zu 10.
Die bisher geltenden Baurechte und -optionen auf der Grundlage des § 34 BauGB
sind dem Eigentümer ausreichend erläutert und in angemessner Form in die
Abwägung einbezogen worden.
Die in den Hinterhöfen der Südanlage bestehenden Garagen sind nicht gleich zu

setzen mit Wohngebäuden. Die geplante mittige Grünzone auf dem Grundstück

des Einwenders ist beispielsweise ausschl ießlich umgeben von Hausgärten und

Stel lplätzen. Die Bauleitplanung kann hier nur unter Berücksichtigung der örtl ichen

Gegebenheiten erfolgen. Unter anderem, um die tiefer gelegenen Grundstücke

entlang der Lonystraße nicht unverhältnismäßig zu benachtei l igen, kann die

Bebauung der Grundstücke entlang der Südanlage nicht bis zu ihrer jeweil igen

südl ichen Grundstücksgrenze zugelassen werden. Ein Abstand muss gewahrt

bleiben.
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 1 .

1 2.

1 3 .

Noch zu 10.
Auch zu den Denkmalen im Gebiet muss ein entsprechender Achtungsabstand

gewahrt werden und daher auch das Maß der baulichen Nutzung reduziert

werden. Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurden die Baufenster und Maße

der baulichen Nutzung im rückwärtigen Bereich der Südanlage gewählt. Dabei

sol l ein Bereich, der auch bei Südanlage 1 0/Lonystraße 1 1 nur durch eine

begrünte Tiefgarage besetzt ist, in gleicher Breite von Hochbauten frei gehalten

und begrünt werden, um die Wohnquali tät zu erhalten. Tiefgaragen und

Stel lplätze sind weiterhin möglich, nur keine baulichen Hauptanlagen bzw.

massiven Hochbauten.

Schrägansicht auf das

Plangebiet von Süden

mit Kennzeichnung

des geplanten Freiraum-

und Grünkorridors

Das Plangebiet ist überwiegend durch eine Blockrandbebauung aus

Einzelgebäuden unterschiedlichen Alters geprägt. Ende des 1 9. Jh. entstand in

Gegenlage des Ringgrabens mit seinen Grünanlagen die heute

denkmalgeschützte Bebauung entlang der Südanlage. Abweichungen von der

Blockrandbebauung zeigen sich in direkter Nachbarschaft zum Plangebiet durch

eine besonders große Bautiefe (Lonystraße 1 1 /Südanlage 1 2) und im Bereich
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad
Noch zu 10.
des ehemaligen Schulkomplexes im Osten des Geltungsbereiches, da hier

Stel lplatzflächen die Gebäudezeile unterbrechen, um die historisch offen

einsehbare Schulhofsituation des ehemaligen Gymnasiums aus

Denkmalschutzgründen zu erhalten.

Die mehrgeschossigen Hochbauten bi lden im Bestand eine rückwärtige

Baugrenze, welche den geplanten Freiraum- und Grünkorridor nicht mehr umfasst.

mehr könnten genehmigte und legal errichtete Garagen höchstens durch gleich

große Garagen an gleicher Stel le ersetzt werden.

Der vom Einwender angesprochene südlich des Freiraum- und Grünkorridors

verbleibende Grundstückstei l ist mit einer Tiefe von rund 5 m nicht selbständig

bebaubar; der hier stehende Baum ist zum Erhalt festgesetzt. Dieser Baumerhalt ist

für den Einwender die einzige bauplanungsrechtl iche Auflage hinsichtl ich des

Erhalts von Bäumen und Grünanlagen. Hingegen befinden sich auf den

Nachbargrundstücken in ungleichmäßiger Vertei lung Grünflächen, die zum Erhalt

festgesetzt sind (vgl. Kap. 5.5) .

Zudem wird bei der Berechnung der GRZ die gesamte Fläche des

Baugrundstückes berücksichtigt.

1 1 .

1 2.

1 3 .

Der Einwender unterhält

und nutzt in dem Bereich

des geplanten Freiraum-

und Grünkorridors als

einziger Eigentümer

Hochbauten, nämlich

erdgeschossige

Nebengebäude bzw.

Garagen. Daraus lässt

sich aber kein Anspruch

nach § 34 BauGB auf

eine ggf. mehrge-

schossige Nachbe-

bauung mit Hauptge-

bäuden ableiten, viel -
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 1 .

1 2.

1 3 .

Zu 11.
Die Ankündigung einer gerichtl ichen Überprüfung dieses Bebauungs-

planverfahren mittels eines Normenkontrol lverfahrens wird zur Kenntnis

genommen. Sie hat aber keine inhaltl ichen Auswirkungen auf den Bebau-

ungsplan, da dieser nach Auffassung des Magistrates im Einklang mit

höherrangigen gesetzl ichen Vorschriften aufgestel l t wurde. Sie hat auch keine

Auswirkungen auf das Bauvorhaben der THM.

Zu 12.
Dem Hinweis wurde gefolgt und die Offenlage wurde nach dem Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung, mit einem auf Grundlage der neuen, mittlerweile

in Hessen eingeführten DIN 41 09 überarbeiteten Schal lgutachten, nochmals

durchgeführt. Siehe Abwägungsvorschlag zu 5.

Zu 13.
Die Behauptung, dass nicht alle getroffenen textlichen Festsetzungen ausreichend
bestimmt und nach § 9 BauGB zulässig sind, kann nicht nachvollzogen werden.
Eine intensive Überprüfung der Festsetzungen durch das Stadtplanungs- und das

Rechtsamt konnte diese Auffassung nicht bestätigen.
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 4.

1 5.

Zu 14.
Dem Fazit kann nicht gefolgt werden. Siehe Abwägungsvorschläge zu 6 und 1 0.

.

Zu 15.
Die Einschätzung zum Zusammenhang mit dem THM-Bauvorhaben wird nicht
geteilt.
Die Festsetzungen im Bereich des Sondergebietes Hochschule für die THM führen

zu keiner Beeinträchtigung des Nachbarschutzes für den Einwender.
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vom: 05.09.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA. Baumeister für Sommerlad

1 6.

Zu 16.
Die Verhandlungsbereitschaft wird zur Kenntnis genommen, hat aber keine
Auswirkungen auf den Verfahrensabschluss.
Von dem Einwender wurde im Mai 201 7 eine Bauvoranfrage für den Neubau

eines Mehrfamil ienwohnhauses gestel l t. Es wurden bereits im Vorfeld seit 201 3

mehrere Gespräche mit Architekten und Bauherrn zu dieser Thematik geführt.

Dem bisher bekannten Vorhaben kann nicht zugestimmt werden, weil der Bau

eines massiven Wohnhauses mit vier Vol lgeschossen in dem von Bebauung

freizuhaltenden Blockmitte den Grundzügen der vorl iegenden Bebauungsplanung

widerspräche.
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vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad
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vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad

1 7.

Zu 17.
Siehe vorhergehenden Abwägungsvorschlag zu 7.
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vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad

1 8.

1 9.

.

Zu 18.
Siehe vorhergehenden Abwägungsvorschlag zu 8.

Zu 19.
Siehe vorhergehenden Abwägungsvorschlag zu 9.
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vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad

20.

21 .

22.

Zu 20.
Siehe vorhergehenden Abwägungsvorschlag zu 1 0.

Zu 21.
Die Einschätzung zum fehlenden Planerfordernis und zur Vollzugsfähigkeit des
Bebauungsplanes wird nicht geteilt.
Gemäß Begründung des Einleitungsbeschlusses für dieses

Bebauungsplanverfahren war es vorrangiges Ziel, die im Geltungsbereich

vorhandenen Nutzungen unter Berücksichtigung einer verträglichen

Nachverdichtung planungsrechtl ich abzusichern, wobei der Wahrung der

vorhandenen hochwertigen Wohn- und Grünquali tät in dieser innenstadtnahen

Lage eine besondere Bedeutung zukommen sol l te. Die städtebauliche

Denkmalpflege sol l te dabei im gesamten Plangeltungsbereich in Bezug auf

Maßstäblichkeit und Erscheinungsbi ld gesichert werden . Darüberhinaus sol l ten in

diesem Bebauungsplanverfahren die Möglichkeiten einer qualitätsvol len und

langfristigen Weiterentwicklung des Hochschulstandortes der THM geklärt

werden.

Diesen Zielen entspricht der zum Satzungsbeschluss vorl iegende Bebauungsplan.

Der durch das vom Einwender beabsichtigte Bauvorhaben betroffene rückwärtige

Grundstückstei l nimmt rund 5% der Fläche des Plangebietes ein. Wenn in diesem

Bereich die Ziele des Bebauungsplanes nicht zeitnah umgesetzt weden können,

so ist damit die Steuerungswirkung und der Vollzug des Bebauungsplanes in

dessen Grundzügen nicht ausgesetzt.

Zu 22.
Siehe vorhergehenden Abwägungsvorschlag zu 1 0.



23

vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad

23.

Zu 23.
Die bisher geltenden Baurechte und -optionen auf der Grundlage des § 34 BauGB
sind dem Eigentümer ausreichend erläutert und in angemessner Form in die
Abwägung einbezogen worden.
Eine Bevorzugung des Grundstückes Südanlage 1 0/Lonystraße 1 1 und die

Entziehung gleichwertiger Baurechte im Bebauungsplangebiet ist nicht gegeben.

Der Plan dient dem Zweck, einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen und

eine Baulücke zu schl ießen. Dabei wurden al le Belange im Zuge des

Planaufstel lungsverfahrens berücksichtigt und gerecht gegeneinander ab-

gewogen. Auch die Eigenschaften des Grundstückes selbst sind in die Planung

eingeflossen. Durch den Bebauungsplan Nr. GI 01 /26 sol l für die östl ich

benachbarten Grundstücke im aktuel len Geltungsbereich des Bebauungsplans

das Plankonzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans insbesondere in

Hinbl ick auf die inneren Baugrenzen aufgenommen werden. Die Besonderheiten

des Plangebietes sind dabei zu beachten. Die Eigenschaften der Grundstücke im

Bebauungsplangebiet Nr. GI 01 /26 (zahlreiche Denkmale, diverse Eigentümer,

starke topographische Unterschiede von Nord nach Süd, Gemeinbedarf

Hochschule) unterscheiden sich dabei stark von der Situation für den

Bebauungsplan GI 01 /25 (nur ein Flurstück/Eigentümer, unbebaut, einheitl iches

Bebauungskonzept daher möglich) .

24.
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vom: 06.04.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentl ichkeit

gem. § 1 3a Abs. 3 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: RA Baumeister für Sommerlad

Zu 24.
Die privaten Belange des Einwenders sind in angemessner Form in die Abwägung
einbezogen worden. Die Verhandlungsbereitschaft wird zur Kenntnis genommen,
hat aber keine Auswirkungen auf den Verfahrensabschluss.
Dem bisher bekannten Vorhaben kann nicht zugestimmt werden, weil der Bau

eines massiven Wohnhauses mit vier Vol lgeschossen in dem von Bebauung

freizuhaltenden Blockmitte den Grundzügen der vorl iegenden Bebauungsplanung

widerspräche.

Siehe vorhergehende Abwägungsvorschläge zu 1 0 und 1 6.
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vom: 15.08.2018

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der nochmaligen Betei l igung der

Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

1 .

Zu 1.
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Der im Hinweis zum Niederschlagswasser angeführte § 3 Abs. 5 der städtischen

Abwassersatzung ( siehe unten) bezieht sich nur auf Dachflächen über 20 m²:

" (5) Das von Dachflächen mit einer Größe von mehr als 20,00 qm abfl ießende

Niederschlagswasser ist in Regenwassernutzungsanlagen zu sammeln, die nach

dem Ertrag und dem Bedarf zu bemessen sind. Davon ausgenommen ist das auf

Dachflächen von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehenden

Gebäuden abfl ießende Niederschlagswasser, solange deren Entwässerung nicht

wesentl ich geändert wird. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn der Ein-

bau einer Regenwassernutzungsanlage zu einer offenbar nicht beabsichtigten

Härte führen würde und die Ausnahme mit öffentl ichen Belangen vereinbar ist.

Eine unbeabsichtigte Härte l iegt auch dann vor, wenn die mit dem Einbau der

Regenwassernutzungsanlage bezweckte Entlastung der Abwasseranlagen, Ver-

meidung von Überschwemmungsgefahren und Schonung des Wasserhaushaltes

nachweisl ich auf andere Weise entsprochen wird."

Der zur Streichung empfohlene 2. Absatz des Hinweises bezieht sich über die

im § 3 Abs. 5 der städtischen Abwasserversorgung angesprochene Behandlung

von Dachflächenwasser hinaus auf sämtl iche anfal lenden Niederschlagswasser,

beispielsweise auch auf die, die auf Stel lplatzflächen anfal len.

In der Abwassersatzung wird selbst darauf hingewiesen (§ 6) , dass im übrigen

die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes und die zu seiner Ausführung

ergangenen Rechtsverordnungen gelten.
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vom: 31.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Behörden- und Trägerbetei-

l igung zum Entwurf gem. § 4a Abs.2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
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vom: 31.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Behörden- und Trägerbetei-

l igung zum Entwurf gem. § 4a Abs.2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

2.

Zu 2.
Dem Hinweis wurde entsprochen.
Der landschaftsplanerische Beitrag wurde im September 201 7 abgeschlossen und

der Bebauungsplanbegründung als Anhang zugefügt. Die Festsetzungen zum

Artenschutz wurden in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt und Natur geändert.
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vom: 31.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Behörden- und Trägerbetei-

l igung zum Entwurf gem. § 4a Abs.2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
3.

4.

Zu 3.
Den Anregungungen wird weitestgehend gefolgt.
- Tiefgaragenbereiche werden nicht gekennzeichnet, weil sie innerhalb des

Plangebietes auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind, mit

Ausnahme der zum Erhalt festgesetzten privaten Grünflächen.

- Sie werden aber nicht grundsätzl ich im Freiraum- und Grünkorridor

ausgeschlossen, weil die festgesetzten Maßnahmen zur Pflanzung und

Unterhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen innerhalb des

Korridors auch auf begrünten Tiefgaragendächern umgesetzt werden können. Der

Anregung zur Ausgestaltung der Stel lplätze außerhalb des Korridorgrüns mit

einem zusätzl ichen unterbauten Rückhaltesystem wurde nicht gefolgt. Die erhöhten

Anforderungen sind mit Mehrkosten verbunden, die sich nur innerhalb des

Grünkorridors begründen lassen.

- Der Begriff "Bodenverbesserungssysteme" wurde entsprechend der Anregung in

der Festsetzung zur Begrünung der Grundstücksflächen (A.7.3 ) ergänzt.

- Die unter A.6.1 . getroffenen Festsetzungen wurden entsprechend der

Empfehlung geändert, bis auf die Streichung des letzten Halbsatzes zu

Feuerwehrzufahrten. Diese sind nur dann nicht versickkerungsfähig auszubilden,

wenn nachgewiesen wird, dass eine begrünbare Ausführung aus statischen

Gründen zwingen ausgeschlossen werden muss.

Zu 4.
Der Anregungung wurde gefolgt.
Die Darstel lung der Bäume wurde im Sinne einer besseren Unterscheidbarkeit

geändert.

Zu 5.
Der Anregungung wurde nicht gefolgt.
Siehe Abwägungsvorschlag zu 1 .

5.
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vom: 31.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Behörden- und Trägerbetei-

l igung zum Entwurf gem. § 4a Abs.2 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

6.

7.

8.

Zu 6.
Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Die DIN 1 891 6 wird in den Hinweisen aufgenommen, da je nach Örtl ichkeit die

Pflanzlöcher bzgl. der Bodenqualtät zu prüfen sind.

Zu 7.
Der Anregung wurde gefolgt.
Die textl iche Festsetzung zur Erhaltung von Einzelbäumen wurde entsprechend

angepasst.

Zu 8.
Der Anregung wurde gefolgt.
Die Empfehlungen für die Artenauswahl standortgerechter Gehölze wurden

entsprechend geändert.
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vom: 08.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Jan Fleischhauer, ADFC Gießen

Zu 1.
Der Anregung, zwischen den Häusern Südanlage 6 und 7 innerhalb der noch
bestehenden Grünfläche auf dem Gelände der Technischen Hochschule
Mittelhessen eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung für den Bau
einer Buswartehalle festzusetzen, kann aus denkmalpflegerischen und
städtebaulichen Gründen nicht gefolgt werden.
Die Anregung wurde mit den zuständigen Vertretern der Unteren und der

Oberen Denkmalschutzbehörde erörtert. Dem vorgeschlagenem Wartehal len-

Standort unmittelbar neben dem, für die historische Bebauung bedeutenden,

"Hugo-von-Ri tgen-Haus" (ehemal iges Hauptgebäude des Landgraf-Ludwig-

Gymnasiums) wurde von der Denkmalpflege nicht zugestimmt. Einschl ießlich

des alten Baumbestandes ist der gesamte ehemalige Schulkomplex Kulturdenkmal

aus künstlerischen, stadtgeschichtl ichen und städtebaulichen Gründen.

Insbesondere die Straßenansicht des Hauptgebäudes von der Südanlage aus ist

prägend für den repräsentativen Charakter und den Architekturanspruch des

Ensembles. Die anbaufreie Freistel lung des Gebäudes und seitl iche Rahmung mit

der hochwertig eingezäunten Grünfläche ist ein wesentl iches Element des

Erscheinungsbi ldes.

Zudem ist die Erhaltung der an den äußeren Rändern des Plangebietes

l iegenden, sich bis an den Straßenraum erstreckenden (Rest-)Grünflächen ein

wesentl iches städtebauliches Ziel der Bebauungsplanung. Die vorhandenen

Grünstrukturen sol len soweit wie möglich erhalten, optimiert und bis zum

öffenl ichen Straßenraum hin sicht- und erlebbar gemacht werden.

1 .
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vom: 30.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Menges GmbH für Lonystr. 9

Zu 1.
Der Anregung, für den Bereich des Grundstückes Lonystraße 9 statt eines
Allgemeinen Wohngebietes (WA) ein Mischgebiet festzusetzen (MI), wird nicht
gefolgt.
Die Baugebietsausweisung folgt hier der Darstel lung im Flächennutzungsplan,

welcher an die Südanlage anschl ießend und entlang der stark befahrenen

Seitenstraßen gemischte Bauflächen (braun angelegt) , aber zur Lonystraße und

beidseits der Wieseck Wohnbauflächen (blass rosa angelegt) ausweist.

Um entsprechend dieser Darstel lung hier die hochwertige und innerstädtische

Wohnnutzung zu erhalten und vor Verdrängungen zu schützen, wurden auch

schon in den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „Südanlage 1 6“ und

„Südanlage 1 0“ entsprechende Festsetzungen getroffen.

Bereits im Baugenehmigungsverfahren zum Bau des Gebäudes Lonystraße 9

wurde dieser Standort vom Stadtplanungsamt gemäß § 34 BauGB als in einem

Allgemeinem Wohngebiet befindl ich beurtei l t.
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vom: 30.08.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Menges GmbH für Lonystr. 9
Noch zu 1.
Daher ändert die beabsichtigte Festsetzung eines WA-Gebietes nichts gegenüber

den aktuel l vorhandenen und zulässigen Gebäudenutzungen.

Zudem dienen Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO zwar vorwiegend

dem Wohnen, aber neben Wohngebäuden sind auch

- der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und

Speisewirtschaften

- sowie nicht störende Handwerksbetriebe

- und Anlagen für kirchl iche, kulturel le, soziale, gesundheitl iche und

sportl iche Zwecke zulässig.

Ausnahmsweise können auch

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie

- Anlagen für Verwaltungen

zugelassen werden.

Darüberhinaus sind nach §1 3 BauNVO für die Berufsausübung freiberufl ich

Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnl icher Art ausüben,

beispielsweise Ärzte, Anwälte und Notare, in einem Allgemeinem Wohngebiet

Räume zulässig, d.h. auch abgeschlossene Wohnungen - nicht aber vol lständige

Gebäude. Somit können Arztpraxen und Kanzleien weiterhin in dem Gebäude

Lonystraße 9 verbleiben und auch neu zugelassen werden.

Ausgeschlossen werden sol len im Wohngebiet an der Lonystraße nur

Gartenbaubetriebe und Tankstel len.

Die Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan wurden zur

Klarstel lung entsprechend ergänzt.
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vom: 12.10.2017

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /26 "Südanlage/Bismarckstraße" ,

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 3 Abs. 2 Nr. 1 BauGB vorgebracht wurden

Stellungnahme von: Ev. Johannesgemeinde

1 .

Zu 1.
Der Anregung, im hinteren Gartenteil Stellplatzflächen anzulegen, kann aus
grünordnerischen Gründen nicht gefolgt werden.
Dem hinter dem Gebäude der Südanlage 8 anschl ießenden Garten mit

parkähnl ichem Charakter kommt aufgrund seines schützens- und erhaltenswerten

Baum- und Gehölzbestandes, der nur extensiven Rasennutzung sowie seines

großflächigen Arten- und Strukturreichtums eine hohe ökologische Bedeutung und

Freiraumqualität zu (siehe Erläuterungen im Landschaftsplanerischen Beitrag zum

Bebauungsplan GI 01 /26 Südanlage / Bismarckstraße“ des Planungsbüros

Koch, Mai 201 7) . Insbesondere Vögel und Insekten finden hier Nahrung,

Rückzugsmöglichkeiten und Schutz sowie Brutstätten. Birkenzeisig und die

Wacholderdrossel haben hier u.a. ihr Brutrevier; der Erhaltungszustand beider

Arten wird in Hessen als ungünstig bzw. unzureichend eingestuft.

Um der Kirchengemeinde trotz dieser hohen ökologischen Bedeutung des

Gartens in angemessener und städtebaulich noch vertretbarer Weise

Möglichkeiten zu einer baulichen Entwicklung einzuräumen, wurde nur für den

hinteren, im Bereich des Freiraumkorridors gelegenen Gartentei l der Erhalt des

Gartens als Korridorgrünfläche festgesetzt und für den vorderen Gartentei l mit der

Festsetzung eines Baufensters, entsprechend der Nachbargrundstücke im

Plangebiet, ein erstmaliges Baurecht eingeräumt.

Eine weitere Inanspruchnahme auch des hinteren Gartentei ls durch bauliche

Anlagen, wie großflächige Stel lplatzanlagen, ist ökologisch und städtebaulich

nicht vertretbar.

Um dem Wunsch der Gemeinde nachzukommen, Stel lplätze auch für

benachbarte Anlieger anbieten zu können, wird ausnahmsweise eine die zu

erhaltene Grünfläche querender Fußweg in höchstens 2,5 m Breite

zugelassen werden, sofern keine zum Erhalt festgesetzten Bäume beeinträchtigt

werden. Die Entfernung zu anliegenden Häusern in der Lonystraße ist fußläufig

zumutbar.


